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Die Berufung des Beklagten gegen den Gerichtsbescheid des
Sozialgerichts Karlsruhe vom 13. Juni 2021 wird zurÃ¼ckgewiesen.

AuÃ�ergerichtliche Kosten auch des Berufungsverfahrens sind nicht zu erstatten.

Tatbestand

Der Beklagte wendet sich gegen die Zahlung von BeitrÃ¤gen zur privaten
Pflegepflichtversicherung fÃ¼r die Monate November 2016 bis Februar 2020 in
HÃ¶he von 1.142,42 â�¬ nebst Mahn- und BankrÃ¼cklastkosten in HÃ¶he von
11,50 â�¬.

Der Beklagte schloss zum 1. Januar 2009 mit der KlÃ¤gerin einen Vertrag Ã¼ber
eine private Krankenversicherung einschlieÃ�lich des Tarifs PVN Ã¼ber die private
Pflegepflichtversicherung (PV) nach den jeweils geltenden Allgemeinen
Versicherungsbedingungen fÃ¼r die private Pflegepflichtversicherung (MB/PPV). Die
monatlich zu zahlenden PV-BeitrÃ¤ge betrugen ab dem 1. Januar 2015 20,43 â�¬
(Versicherungsschein vom 8. November 2014), ab dem 1. Januar 2017 24,71 â�¬
(Versicherungsschein vom 14. November 2016), ab 1. Januar 2019 34,74 â�¬ und
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ab 1.Â Januar 2020 45,82 â�¬. Die BeitrÃ¤ge waren jeweils zum 1. eines Monats
fÃ¤llig. Die PV-BeitrÃ¤ge fÃ¼r die Zeit vom 1. November 2016 bis 29. Februar 2020
zahlte der Beklagte nicht.

Auf Antrag der KlÃ¤gerin vom 16. MÃ¤rz 2020 erlieÃ� das Amtsgericht C. (AG) am
17. MÃ¤rz 2020 den dem Beklagten am 20. MÃ¤rz 2020 zugestellten Mahnbescheid
Ã¼ber eine Gesamtforderung von 1.462,83 â�¬ (BeitrÃ¤ge zur PV fÃ¼r November
2016 bis Februar 2020 1.142,42 â�¬, Gerichtskosten 35,50 â�¬,
Rechtsanwaltskosten 71,70 â�¬, MahnkostenÂ 1,50 â�¬; BankrÃ¼cklastkosten
10,00 â�¬, AnwaltsvergÃ¼tung fÃ¼r vorgerichtliche TÃ¤tigkeit 201,71 â�¬). Auf
den am 20. MÃ¤rz 2020 ohne BegrÃ¼ndung eingegangenen Widerspruch des
Beklagten und den Antrag der KlÃ¤gerin auf DurchfÃ¼hrung des streitigen
Verfahrens vom 25. Juni 2020 gab das AG das Verfahren zur DurchfÃ¼hrung eines
Klageverfahrens an das Sozialgericht Karlsruhe (SG; Eingang 7. Juli 2020) ab.

Zur BegrÃ¼ndung ihrer Forderung verwies die KlÃ¤gerin unter Vorlage des
Versicherungsantrags und der genannten Versicherungsscheine auf die vertragliche
Verpflichtung zur Beitragszahlung, der der Beklagte im Zeitraum von November
2016 bis Februar 2020 vollumfÃ¤nglich nicht nachgekommen sei.

Der Beklagte trat der Klage entgegen, ohne dies zu begrÃ¼nden.

Nach vorheriger AnhÃ¶rung der Beteiligten verurteilte das SG mit Gerichtsbescheid
vom 13. Juni 2021 den Beklagten, an die KlÃ¤gerin 1.142,42 â�¬ sowie
vorgerichtliche Mahn-, BankrÃ¼cklast- und vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten in
HÃ¶he von 213,21 â�¬ zu zahlen. Die KlÃ¤gerin habe aufgrund der zwischen ihr
und dem Beklagten zustande gekommenen Pflegepflichtversicherung einen
Anspruch auf Zahlung der rÃ¼ckstÃ¤ndigen BeitrÃ¤ge zur privaten
Pflegepflichtversicherung fÃ¼r die Zeit vom 1.Â November 2016 bis 29. Februar
2020. Eine Beendigung des Versicherungsschutzes liege nicht vor. Der Anspruch auf
Zahlung vorgerichtlich entstandener Rechtsanwaltskosten sowie Mahn- und
BankrÃ¼cklastkosten ergebe sich als Verzugsschaden. Zur Geltendmachung der
auÃ�ergerichtlichen Kosten im Mahnverfahren sei die KlÃ¤gerin hingegen nicht
berechtigt.

Gegen den ihm am 17. Juni 2021 zugestellten Gerichtsbescheid hat der Beklagte am
selben Tag Berufung beim Landessozialgericht (LSG) Baden-WÃ¼rttemberg
eingelegt, die er nicht begrÃ¼ndet hat.

Am 16. Juli 2021 hat die KlÃ¤gerin die Klage hinsichtlich der vorgerichtlichen
Rechtsanwaltskosten in HÃ¶he von 201,71 â�¬ zurÃ¼ckgenommen (Schriftsatz
ihres ProzessbevollmÃ¤chtigten vom 16. Juli 2021, Bl. 23 der Senatsakten).

Der Beklagte beantragt (sachdienlich gefasst),

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Karlsruhe vom 13. Juni 2021 aufzuheben
und die Klage abzuweisen.
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Die KlÃ¤gerin beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hÃ¤lt die angefochtene Entscheidung im noch streitbefangenen Umfang fÃ¼r
zutreffend.

Der Berichterstatter hat den Beklagten mit Schreiben vom 7. September 2021 (Bl.
29/30 der Senatsakten), zugestellt am 8. September 2021, unter Fristsetzung bis
zum 29. September 2021 aufgefordert, die Tatsachen anzugeben, durch deren
BerÃ¼cksichtigung oder NichtberÃ¼cksichtigung er sich beschwert fÃ¼hle, die
GrÃ¼nde darzulegen, aus denen nach seiner Sicht die angefochtene Entscheidung
des SG rechtswidrig sei und aus denen nach seiner Sicht die ausgeurteilte
Zahlungsverpflichtung nicht bestehe sowie alle Beweismittel hierfÃ¼r zu
bezeichnen bzw. vorhandene Beweismittel vorzulegen. Das Gericht kÃ¶nne nach
Ablauf dieser Frist vorgebrachte ErklÃ¤rungen und Beweismittel zurÃ¼ckweisen
und ohne weitere Ermittlungen entscheiden, wenn deren Zulassung nach der freien
Ã�berzeugung des Gerichts die Erledigung des Rechtsstreites verzÃ¶gern wÃ¼rde
und der Beklagte die VerspÃ¤tung nicht genÃ¼gend entschuldige. Der Beklagte hat
hierauf nicht reagiert.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhaltes und des Vorbringens der Beteiligten
wird auf die Akten des Senats und des SG Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde

1. Die nach Â§ 151 Abs. 1 Sozialgerichtsgesetz (SGG) form- und fristgerecht
eingelegte Berufung des Beklagten ist zulÃ¤ssig, insbesondere statthaft gemÃ¤Ã� 
Â§Â§Â 105 Abs. 2 SatzÂ 1, 143, 144 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGG. Denn das SG hat den
Beklagten mit dem uneingeschrÃ¤nkt angefochtenen Gerichtsbescheid zur Zahlung
in HÃ¶he von insgesamt 1.355,63 â�¬ und damit mehr als 750,00 â�¬ verurteilt.
Der Senat konnte verhandeln und entscheiden, obwohl der KlÃ¤ger im Termin zur
mÃ¼ndlichen Verhandlung nicht erschienen ist, da mit der ordnungsgemÃ¤Ã�en,
ausweislich der Postzustellungsurkunde am 11. Dezember 2021 zugestellten
Ladung auf diese MÃ¶glichkeit hingewiesen wurdeÂ (Â§ 110 Abs. 1 Satz 2 SGG).

2. Gegenstand des Verfahrens ist nur noch die Verpflichtung des Beklagten zur
Zahlung rÃ¼ckstÃ¤ndiger PV-BeitrÃ¤ge fÃ¼r den Zeitraum vom 1. November 2016
bis 29. Februar 2020 in HÃ¶he von 1.142,42 â�¬ sowie Mahn- und
BankrÃ¼cklastkosten in HÃ¶he von 11,50 â�¬. Nicht mehr Gegenstand sind die
vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten in HÃ¶he von 201,71 â�¬. Insoweit hat die
KlÃ¤gerin die Klage am 16. Juli 2021 zurÃ¼ckgenommen (Schriftsatz ihres
ProzessbevollmÃ¤chtigten vom
16. Juli 2021, Bl. 23 der Senatsakten), was bis zur â�� hier noch nicht eingetretenen
â�� Rechtskraft mÃ¶glich ist (Â§ 102 Abs. 1 Satz 1 SGG). Im Umfang der
KlagerÃ¼cknahme ist der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt (Â§ 102 Abs. 1
Satz 2 SGG). Insoweit, also in HÃ¶he von 201,71 â�¬, ist der ergangene, noch nicht
rechtskrÃ¤ftige Gerichtsbescheid wirkungslos geworden (B. Schmidt, in: Meyer-
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Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt, SGG, 13. Aufl. 2020, Â§Â 102 Rn. 9 m.w.N.). Einer
Teilaufhebung durch den Senat bedarf es daher nicht (vgl. Â§ 202 Satz 1 SGG i.V.m.
Â§ 269 Abs. 3 SatzÂ 1 Halbsatz 2 Zivilprozessordnung).

3. Die Berufung des Beklagten ist im noch streitgegenstÃ¤ndlichen Umfang nicht
begrÃ¼ndet. Das SG hat den Beklagten zu Recht zur Zahlung von Beitragen in
HÃ¶he von 1.142,42 â�¬ sowie Mahn- und BankrÃ¼cklastkosten in HÃ¶he von
11,50 â�¬ verurteilt. Die KlÃ¤gerin hat gegen den Beklagten Anspruch auf die
geforderten PV-BeitrÃ¤ge fÃ¼r die Zeit von November 2016 bis Februar 2020 sowie
die Nebenforderungen in der genannten HÃ¶he.

a) Die Verpflichtung des Beklagten zur Beitragszahlung ergibt sich aus dem
zwischen den Beteiligten bestehenden Vertrag Ã¼ber die private
Pflegepflichtversicherung i.V.m. Â§ 1 Satz 2 Versicherungsvertragsgesetz (VVG).
Danach ist der Versicherungsnehmer â��Â hier der BeklagteÂ â�� verpflichtet, an
den Versicherer â��Â hier die KlÃ¤gerinÂ â�� die vereinbarte Zahlung (PrÃ¤mie) zu
leisten. NÃ¤heres regeln die MB/PPV, die Bestandteil des Vertrages geworden sind.
FÃ¼r die Beitragszahlung gilt Â§Â 8 MB/PVV. Nach dessen Abs. 1 ist vorbehaltlich
der AbsÃ¤tze 2 und 3 fÃ¼r jede versicherte Person ein Beitrag zu zahlen. Der
Beitrag ist ein Monatsbeitrag und am Ersten eines jeden Monats fÃ¤llig.

aa)Â Im streitigen Zeitraum vom 1. November 2016 bis 29. Februar 2020 bestand
zwischen den Beteiligten ein diese Beitragspflicht auslÃ¶sender
Pflegeversicherungsvertrag. Dies entnimmt der Senat dem im sozialgerichtlichen
Verfahren von der KlÃ¤gerin vorgelegten, vom Beklagten unterschriebenen
Versicherungsantrag mit Wirkung vom 1. Januar 2009, der den Tarif PVN Ã¼ber die
private Pflegepflichtversicherung umfasst, sowie den vorgelegten
Versicherungsscheinen. Aus diesen kann die ursprÃ¼ngliche AnnahmeerklÃ¤rung
geschlossen werden. Der Beklagte hat selbst zu keinem Zeitpunkt des Verfahrens
geltend gemacht, diesen Vertrag nicht geschlossen zu haben.

bb)Â Eine wirksame KÃ¼ndigung des Pflegeversicherungsvertrages erfolgte zu
keinem Zeitpunkt vor oder wÃ¤hrend des streitigen Zeitraums. Des Weiteren zahlte
der Beklagte im streitbefangenen Zeitraum die PV-BeitrÃ¤ge nicht. Beides
entnimmt der Senat dem schlÃ¼ssigen Vortrag der KlÃ¤gerin. Zweifel hieran
bestehen nicht. Auch der Beklagte hat weder einen Beendigungstatbestand noch
eine Beitragszahlung behauptet. Anhaltspunkte fÃ¼r solche bestehen nach dem
Gesamtinhalt des Verfahrens nicht.

cc) Die HÃ¶he der BeitrÃ¤ge zur Pflegeversicherung fÃ¼r den streitbefangenen
Zeitraum vom 1.Â November 2016 bis 29. Februar 2020 in HÃ¶he von insgesamt
1.142,42 â�¬ ergeben sich aus den von der KlÃ¤gerin vorgelegten
Versicherungsscheinen vom 8. November 2014 und 14. November 2016 mit den
Beitragsanpassungen zum 1. Januar 2015 (monatlicher Beitrag 20,43 â�¬) und 1.
Januar 2017 (monatlicher Beitrag 24,71 â�¬). Die BeitragserhÃ¶hungen ab
1.Â Januar 2019 auf 34,74 â�¬ und ab 1. Januar 2020 auf 45,82 â�¬ entnimmt der
Senat dem schlÃ¼ssigen Vortrag der KlÃ¤gerin. An diesen zu zweifeln, besteht
mangels abweichender Anhaltspunkte kein Anlass. Auch der Beklagte hat nichts
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Abweichendes behauptet. Danach besteht fÃ¼r die Monate November bis
Dezember 2016 ein BetragsrÃ¼ckstand von 40,86Â â�¬ (monatlicher Beitrag 20,43
â�¬ x 2 Monate), fÃ¼r Januar 2017 bis Dezember 2018 ein BetragsrÃ¼ckstand von
593,04Â â�¬ (monatlicher Beitrag 24,71Â â�¬ x 24 Monate), fÃ¼r Januar 2019 bis
Dezember 2019 ein BeitragsrÃ¼ckstand von 416,88 â�¬ (monatlicher Beitrag
34,74Â â�¬ x 12 Monate) und fÃ¼r Januar 2020 bis zum 29. Februar 2020 ein
solcher von 91,64Â â�¬ (monatlicher Beitrag 45,82Â â�¬ x 2 Monate). Daraus
ergibt sich der Gesamtbetrag von 1.142,42 â�¬.

b)Â Der Beklagte hat die geltend gemachten Mahnkosten von 1,50 â�¬ als
Verzugsschaden nach Â§Â§Â 280 Abs. 2, 286 BÃ¼rgerliches Gesetzbuch (BGB) zu
tragen. Der Schuldner kommt ohne Mahnung in Verzug, wenn er eine fÃ¤llige
Leistung, fÃ¼r die eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, nicht erbringt (Â§ 286
Abs. 1 und 2 Nr. 1 BGB). Wie oben unter a) ausgefÃ¼hrt, waren BeitrÃ¤ge
monatlich jeweils zum Ersten des Monats fÃ¤llig, also zu einem nach dem Kalender
bestimmten Zeitpunkt. Die geltenden gemachten BankrÃ¼cklastkosten in HÃ¶he
von 11,50 â�¬ stehen der KlÃ¤gerin nach Â§ 280 Abs. 1 BGB (vgl.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 17. September 2009Â â�� Xa ZR 40/08Â â�� juris,
Rn. 11) zu. Dass diese Kosten entstanden sind entnimmt der Senat ebenfalls dem
schlÃ¼ssigen Vortrag der KlÃ¤gerin. An diesem zu zweifeln, besteht mangels
abweichender Anhaltspunkte kein Anlass. Auch der Beklagte hat nichts
Abweichendes behauptet.

4.Â Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 Abs. 1 SatzÂ 1, Abs.Â 4 SGG. Auch
wenn die KlÃ¤gerin die Klage teilweise zurÃ¼ckgenommen hat, ist eine teilweise
Erstattung auÃ�ergerichtlicher Kosten des Beklagten nicht angemessen. Denn die
RÃ¼cknahme der Klage betraf nur eine Nebenforderung. Hinsichtlich der
Hauptforderung (PV-BeitrÃ¤ge) unterlag der Beklagte in vollem Umfang. Dieser hat
auch die Gerichtskosten des Mahnverfahrens zu tragen. Nach Â§Â 193 Abs.Â 1 Satz
2 SGG entscheidet das Gericht auch, welcher Beteiligte die Gerichtskosten zu
tragen hat, wenn ein Mahnverfahren vorausgegangen (Â§ 182a SGG) ist. Da der
Beklagte das Mahnverfahren durch seinen Zahlungsverzug veranlasst hatte, ist es
sachgerecht, ihm die hierfÃ¼r angefallenen Kosten aufzuerlegen.

5.Â Die Revision war nicht zuzulassen, da GrÃ¼nde hierfÃ¼r (vgl. Â§ 160 Abs. 2
SGG) nicht vorliegen.
Â 

Erstellt am: 30.09.2022

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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